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Finanzielle Rahmenbedingungen Rückblick zur Eröffnung am 2. Nov. 1969 8'000 Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde 1969. Kosten 5.2 Mio. Franken für Gebäude, Umgebung, Innenausstattung davon 2.2 Mio. Franken Kosten für die Sanitäts-Hilfsstelle . Das Grundstück besitzt die Stiftung Kirchen- und Schulgut, Baselland. Die ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst bezahlt einen Baurechtszins.



Nach der Schliessung des Ochsensaals steht in Pratteln kein Saal mehr zur Verfügung. Die Ortsvereine buchen den Saal für ihre Anlässe: Grosse kulturelle Vielfalt viele positive Erinnerungen bei den Besuchern.



Heute 2016: 4'200 Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Pratteln-Augst Das Gelände gehört der Stiftung Kirchen- und Schulgut. Baurechtszins 2017-2020 Fr. 33’000.00/Jahr Baurechtszins 2021-2022 Fr. 50’000.00/Jahr Betriebskosten KGH-Saaltrakt 160’000 KGH-Wohntrakt 32’000 Total 192’000



Lohnkosten 93’000 6’500 99’500



Total Betrieb/Löhne



Mehraufwand 126’500



291’500



Einnahmen 55’000 110’000 165’000



*) gemäss Jahresrechnung 2014)



Sanierungskosten ca. 2.0 Mio. Franken (Info 1; Folie 26/28) Neue Fenster, Fassadendämmung, Dach, Haustechnik, Altlasten



Projekt Aufstockung Das Gelände gehört der Stiftung Kirchen- und Schulgut Baselland Baurechtszins ab 2022 Fr. 50’000.00/Jahr Sanierungskosten ca. 2.0 Mio. Franken (Info 1; Folie 26/28) Neue Fenster, Fassadendämmung, Dach, Haustechnik, Altlasten Baukosten ca. 1.0 Mio. Franken (Info 1; Folie 26/28) für zusätzliche 300 m2 Miet-Fläche Betriebskosten KGH-Saaltrakt 152’800 KGH-Wohntrakt 51’800 Total 204’000



Lohnkosten 93’000 6’500 99’500



Total Betrieb/Löhne



Mehraufwand 58’500



303’500



Einnahmen 135’000 110’000 245’000



Fazit Das KGH kostet uns heute jährlich



126’500 Franken



aufgestaute Sanierungskosten



ca. 2,0 Mio. Franken



Bei einer Aufstockung betragen die jährlich anfallenden Kosten: 58’000 Franken Baukosten einer 350m2 Aufstockung ca. 1.0 Mio. Franken Sanierungskosten ca. 2.0 Mio. Franken



Bei einem Auszug «gewinnen» wir: Mieten eines neuen Objektes im Betrag von 126’500 Franken keine Umbausorgen keine Sanierungssorgen Flexibilität für die künftigen Nutzer und deren Bedürfnisse



Werkstattanlass Kirchgemeindehaus Rechtliche Aspekte Melanie Waldner, Kirchgemeindepräsidentin (basierend auf einer rechtlichen Auslegung von Dr. Peter Brodbeck, Kirchenrat & «Götti» unserer Kirchgemeinde)



Rechtliche Verpflichtungen Inhalt 1. Ausgangslage 2. Qualifikation rechtliches Verhältnis 3. Zusammenfassung
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1. Ausgangslage 10.05.1962 Stiftung Kirchengut BL (Baurechtsgeberin) räumt der Kirchgemeinde (KG) Pratteln-Augst (Baurechtsnehmerin) ein selbständiges und dauerndes Baurecht ein (BR Nr. 03473 auf Grundstück Nr. 902) 05.05.1965 Schreiben Einwohnergemeinde Pratteln (EWG) an Baukommission (BK) Kirchgemeindehaus (KGH): Übernahme der Baukosten für eine Sanitätshilfsstelle (SanHist) 12.05.1965 Die Kirchgemeinde reicht als Bauherrin Baugesuch ein. Art des Bauvorhabens: Erstellung KGH mit Saal, Nebenräumen und 2 Wohnungen sowie Erstellung der SanHist im 2. UG 01.04.1967 Baurechtsnehmerin (also Kirchgemeinde) gewährt der Einwohnergemeinde schriftlich (jedoch nicht im Grundbuch eingetragen) ein «Unterbaurecht» für die Erstellung einer SanHist (Unterbaurechtsvertrag ist nicht auffindbar!)
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1. Ausgangslage (Forts.) 13.10.1967 Erteilung der Baubewilligung an Kirchgemeinde sowohl für KGH wie auch für SanHist. Die Kirchgemeinde ist für beide Bauten Bauherrin! 1967-1969



Bau KGH: Kirchentrakt (eingeschossig), Wohntrakt (2 Vollgeschosse) & 2 Untergeschosse (SanHist im 2. UG mit einer Nutzfläche vom 1’440 m2). Die Kirchgemeinde nutzt EG, 1. und 2. OG



1996



Aufstockung Wohntrakt um ein Geschoss sowie Umbau SanHist



27.12.2012 Verlängerung Baurchtsvertrag zwischen Kirchgemeinde und Stiftung Kirchengut BL bis voraussichtlich 2022
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis 2.1 Rechtsverhältnis zwischen Kirchemeinde und Einwohnergemeinde (gestützt auf den Einbau der SanHist ins KGH)? 09.04.1965 Schreiben BK KGH an Kirchenpflege: Offenlegung der noch ungeklärten Eigentumsverhältnisse betr. Einbau SanHist Lösungsvorschlag: 1. Mietvertrag zwischen Einwohnergemeinde und bauender Kirchgemeinde oder 2. Einwohnergemeinde übernimmt Bau SanHist selbst (was ein spezieller Grundbucheintrag nötig gemacht hätte oder die Begründung von Stockwerkeigentum). 05.05.1965 Einwohnergemeinde orientiert BK KGH beschlossen zu haben, sich für SanHist im KGH einzumieten. Die Mietbedingungen sollen später festgelegt werden. Dieses Schreiben erfolgt 5 Tage vor Einreichung des Baugesuchs durch die Kirchgemeinde, in welchem diese als alleinige Bauherrin auftritt!



30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) Historische Kommunikation zwischen Einwohnergemeinde und Kirchgemeinde spricht betr. Rechtsverhältnis zwischen den Parteien in Bezug auf SanHist von einem Unterbaurecht, für welches die Einwohnergemeinde seit dem 1.4.1967 einen «nicht indexierten Unterbaurechtszins» an die Kirchgemeinde entrichtet. Neuere Kommunikation zwischen Einwohnergemeinde und Kirchgemeinde spricht von Mietvertrag. Gespräch vom 01.07.2014: Die Kirchgemeinde erwähnt gegenüber Gemeinderat Pratteln, dass betr. SanHist kein Unterbaurechtsvertrag besteht, sondern lediglich ein Mietvertrag, der nur einen Teil der Fläche berücksichtigt. Die Kirchgemeinde wolle jedoch, falls seitens EWG weiterhin Bedarf bestehe, einen Unterbaurechtsvertrag aushandeln, in welchem auch die Rückbaukosten geregelt werden würden. 30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) Rechtliche Qualifikation des Verhältnisses zwischen Einwohnergemeinde und Kirchgemeinde ist nicht klar bzw. lückenhaft (die falschen Bezeichnungen der Parteien spielt keine Rolle) und muss gemäss dem «hypothetischen» Parteiwillen ergänzt werden.



30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.1 Unterbaurecht? Ausgangslage: Ist rechtlich nichts geregelt, werden Bauten grundsätzlich Bestandteil des Grundstücks (sog. Akzessionsprinzip). Ist vorliegend nicht möglich an einzelnen Stockwerken (kein Bauteil ist bautechnisch und wirtschaftlich-funktionell unabhängig vom gesamten Baukörper). Ausnahme: Es wurde vorab formell Stockwerkeigentum (StWE) errichtet und im Grundbuch eingetragen. An einer Stockwerkeigentumseinheit ist die Errichtung eines Baurechts möglich. Historisch kein Wille ersichtlich, StWE zu errichten: Regelung betr. Wertquoten fehlt, Einwohnergemeinde ist nicht als Stockwerkeigentümerin im Grundbuch (GB) eingetragen, zudem ist die Kirchgemeinde als alleinige Bauherrin aufgetreten.



30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.1 Unterbaurecht? (Forts.) Aber: Da die Einwohnergemeinde die Kosten für die Erstellung der SanHist übernommen hat, ist davon auszugehen, dass die Parteien beabsichtigt haben, dass die SanHist im Eigentum der Einwohnergemeinde stehen soll (Durchbrechung des sog. Akzessionsprinzips), was für Begründung eines Unterbaurechts sprechen würde. Aber: Rechtlich gesehen wäre es auch möglich, dass ein Mieter mit der Zustimmung des Vermieters auf dem Grundstück Bauten errichtet (wird durch Akzessionsprinzip nicht ausgeschlossen) und verpflichtet wird, diese nach Beendigung des Mietvertrags zu entfernen, ohne dass der Vertrag deshalb als Baurechtsvertrag qualifiziert wird. Unterbaurecht zu Gunsten der Einwohnergemeinde wurde nie im Grundbuch eingetragen! Daher: Sehr unwahrscheinlich, dass die Parteien einen Unterbaurechtsvertrag abgeschlossen haben. 30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.1 Unterbaurecht? (Forts.) Heimfallsentschädigung und Rückbaukosten für den Fall, dass wider Erwarten doch von einem Unterbaurecht ausgegangen werden könnte: Ausgangslage: Zwischen der Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde wurde im Jahre 1967 ein Vertragsverhältnis gegründet (lässt sich dem Baurechtsvertrag von 2012 entnehmen). Grundsätzlich steht dem Baurechtsnehmer beim Heimfall eine Entschädigung zu (Art. 779d ZGB), sofern im Baurechtsvertrag keine andere Regelung getroffen wurde, z.B. dass der Baurechtsnehmer auf Verlangen des Grundeigentümers die Baute auf eigene Kosten zu entfernen hat. Diese Lösung wird u.a. bei unentgeltlichem Baurecht oder bei solchem mit einem bescheidenen Zins gewählt.



30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.2 Rohbaumiete? Ausgangslage: Rohbau 2. UG durch die Kirchgemeinde erstellt, Einwohnergemeinde hat Innenausbau der SanHist übernommen. Ist gesetzlich nicht geregelt. Art. 260a OR enthält mietrechtliche Sondervorschriften über die Zulässigkeit und die Behandlung von baulichen Erneuerungs- und Änderungsmassnahmen an einer wie auch immer ausgebauten Sache durch den Mieter. Solche dürfen nur mit Zustimmung des Vermieters vorgenommen werden. Wiederherstellung des früheren Zustands kann verlangt werden, wenn schriftlich vorab geregelt. Aber: Die Um- und Ausbauarbeiten des Mieters bei der Rohbaumiete fallen nicht unter Art. 260a OR, da Objekt noch nicht ausgebaut ist. 30.05.2017
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2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.2 Rohbaumiete? (Forts.) Heimfallsentschädigung und Rückbaukosten: Der Mieter hat die Sache in dem Zustand zurückzugeben, der sich aus dem vertraglichen Gebrauch ergibt (Art. 267 Abs. 1 OR). Da diese Bestimmung erst 1990 in Kraft getreten ist, gilt vorliegend wohl die altrechtliche Bestimmung, wonach die Mietsache in dem Zustand zurückzugeben ist, der dem Ortsgebrauch entsprach. Somit ist es möglich, dass den Mieter eine Rückbauverpflichtung zu seinen Kosten trifft (ob und wie weit zurückgebaut werden muss, ist vertraglich zwingend zu regeln.)



30.05.2017



Werkstattanlass Kirchgemeindehaus, rechtliche Aspekte



|



12



2. Qualifikation rechtliches Verhältnis (Forts.) 2.2 Hypothetischer Parteiwille 2.2.2 Rohbaumiete? (Forts.) Heimfallsentschädigung und Rückbaukosten: Die Einwohnergemeinde erfüllt mit dem Betrieb der SanHist eine öffentliche Aufgabe, welche nur von ihr als Mieterin wahrgenommen werden kann. Eine Übernahme der Einrichtung im 2. UG durch die Kirchgemeinde oder die Übernahme der Einrichtung durch einen allfälligen Nachmieter kann von den Parteien bei «Vertragsabschluss» nicht gewollt gewesen sein. Die Einrichtung ist sowohl für die Kirchgemeinde als «Vermieter», wie auch für einen allfälligen Nachmieter uninteressant.



30.05.2017
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3. Zusammenfassung Das vorliegende, 1967 zwischen der Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde eingegangene «vertragliche Verhältnis» ist eher als Mietvertrag, denn als Unterbaurecht einzustufen. Fehlt eine (hypothetische) Vereinbarung betr. Rückbauverpflichtung, ist eine Entschädigung für den Umbau (in analoger Anwendung von Art. 260a Abs. 3 OR) nur dann geschuldet, wenn die Bauten einen erheblichen Mehrwert aufweisen (z.B. Restwert der Aufwendungen des Mieters bei Mietende und die Nützlichkeit der Investitionen für den Vermieter). Bei der Rohbaumiete ist insbesondere die Ausscheidung von Mieterbauten zu beachten, die bloss den individuellen Bedürfnissen des scheidenden Mieters dienten. Angesichts der langen Laufzeit und der Amortisation der Einbauten der Einwohnergemeinde sowie der fehlenden Nützlichkeit der vorhandenen Einrichtungen für die Kirchgemeinde ist eher davon auszugehen, dass kein erheblicher Mehrwert generiert wurde und demnach keine Entschädigung geschuldet ist. 30.05.2017
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3. Zusammenfassung Müsste der Rechtsweg gegen die Einwohnergemeinde beschritten werden (was das das Einvernehmen zwischen der Einwohnergemeinde und der Kirchgemeinde arg strapazieren würde) wäre dieser sehr kostspielig und zeitintensiv. Je nachdem, ob von einem Mietvertrag oder von einem Unterbaurecht ausgegangen wird, sind die Rechtswege unterschiedlich. Die Gerichtsgebühr für die 1. Instanz (Zivilgericht) richtet sich nach dem Streitwert (ab einem Streitwert von Fr. 100’001.00: Fr. 2’000 – Fr. 30’000).



30.05.2017
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Reformierte Kirchgemeinde Pratteln – Augst Werkstattanlass 30.Mai 2017



AUSBLICK in Jahr 2022 Clemens Leonhardt



Präsident Planungsgruppe Präsident Bau und Betrieb



Referat Inhalt



1. Immobilien Strategie der Kantonalkirche 2. Wie sieht die Stiftung Kirchengut unser Vorgehen? 3. Wie sieht die Planungsgruppe die Idee? 4. Ref. Kirchgemeinde 2017 – 2022: Was kommt auf uns zu?



1. Immobilien Strategie der Kantonalkirche, vom 5. April 2017 • Die Kirchgemeinden und die Kirche verändern sich. • Die Stiftung Kirchengut hat versucht darauf zu reagieren. • Die Stiftung ist öffentlich rechtlich gem. Kirchengesetz/ Landrat. • Die Stiftung stellt den Kirchgemeinden wertvolle Räumlichkeiten zur Verfügung mit dem Ziel, die Gebäude zu erhalten. • Die Kirchgemeinden haben ein anderes Ziel: Verkünden des Evangeliums. • Die Kirchenpflegen möchten nicht Immobilienverwaltung sein.



2. Wie sieht die Stiftung Kirchengut unser Vorgehen? • Eine Baurechtsnachfolge-Regelung wäre kein Problem. • Sie kennt die Probleme der Kirchgemeinden im Allgemeinen. • Ein neues Baurecht auf 100 Jahr ist verhandelbar. • Eine Grundstückrückgabe ist möglich, jedoch ohne SanHis im zweiten UG. • Die Stiftung kann sich einen Kauf des Nachbargrundstücks vorstellen bis 2.5 Mio. • Die Stiftung steht hinter den Kirchgemeinden bei Immobilienfragen.



3. Wie sieht die Planungsgruppe die jetzige Idee? • Die Ausgangslage, die finanzielle Situation und die Mitgliederzahlentwicklung sind harte Faktoren. • Das heutige Angebot könnte in anderen Räumen stattfinden. • Das KGH wurde vor 60 Jahren nicht nur für die Kirchgemeinde gebaut. • Sämtliche grossen Vereinsanlässe oder Feste aus dem Dorf fanden im KGH statt, nebst eigenen Grossanlässen, bis zur Errichtung des Kultur- und Sportzentrums. • Fokus auf eine Redimensionierung, im Hinblick auf personelle und finanzielle Ressourcen.



3.1



Wie sieht die Planungsgruppe die Idee?



• Es bestehen diverse Chancen durch eine räumliche Veränderung bis 2022, nicht gerade sofort, in 3-5 Jahren. • Es braucht eine saubere, klare Lösung für die kommenden Generationen, die zukunftsoffen und möglichst flexibel ist. • Der Renovationsstau von 1.5 - 2.0 Mio. wird eine Zäsur sein für die Zukunft des KGH und die Kirchgemeinde selber. • Die Verhandlungen mit Einwohnergemeinde sollen zielführend sein. Klärung und evtl. Rückbaukostenbeteiligung in “neuem“ Vertrag. • Das vorgestellte Projekt ist am richtigen Ort.



4. Ref. Kirchgemeinde 2017 – 2022: Was kommt auf uns zu? Was gewinnen wir bei einer Mietlösung vom KGH? • Kein finanzieller Kraftakt nötig (Pensionskasse Löcher). • Kein Klotz am Bein mehr mit der SanHis. • Flexiblere Handhabung auf lange Sicht (kein Baurecht). • Neue angepasste bzw. flexible Räumlichkeiten. • Kaum mehr grosse KGH Unterhaltspflichten. • Kaum Planungsarbeiten (Quartierplan, Bauprojekt).



Fazit der Innenbetrachtung: • Die finanzielle Verbesserung ist nicht in Sicht wegen Mitgliederschwund, PK-Ausgleich und Unternehmenssteuerreform. • Der Besitz des KGH macht unflexibel in der Nutzung und bei den Finanzen. • KG Bedürfnis wandelt sich langfristig (z.B. KG Fusionen). • Die Jugend hat an dieser Situation keine Freude. Sie möchte frei sein für Veränderungen.



Zum Schluss



nach Notkar Wolf



Erst das Miteinander bringt den Reichtum des Menschseins zum Tragen. Auf jeden Einzelnen kommt es an, aber im Miteinander.



Danke für die Aufmerksamkeit.
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